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Antrag 
 
 
Die Stadtverordnetenversammlung wird gebeten, folgenden Beschluss zu fassen: 
 

„Die Stadtverordnetenversammlung beschließt das 
Entgeltverzeichnis der Stadtbibliothek Kassel in der aus 
der Anlage 1 zu dieser Vorlage ersichtlichen Fassung.“ 

 
 
Begründung: 
 
Die Stadtbibliothek der Stadt Kassel konnte in den vergangenen Jahren, insbesondere 
was den Erwerb von Medien und die Mittel für Veranstaltungen und 
Öffentlichkeitsarbeit anging, nur eingeschränkt agieren. 
 
Zu einer verbesserten Erfüllung des Bildungsauftrages der Stadtbibliothek ist eine 
Qualitätssteigerung erforderlich. Einerseits erfolgte dies durch Ausdehnung der 
Öffnungszeiten der Stadtbibliothek an Samstagen. 
Andererseits sollen durch eine Steigerung der erhobenen Nutzungsentgelte 
zusätzliche Mittel erwirtschaftet werden, die dann für den Erwerb von Medien sowie 
für Veranstaltungen und Öffentlichkeitsarbeit eingesetzt werden können. 
Die Neufestsetzung der Entgelte liegt dabei in etwa im Durchschnitt von 
Stadtbibliotheken vergleichbarer Größenordnung. 
 
Bei der Bemessung und Neuregelung der Nutzungsentgelte wurde berücksichtigt, 
dass auch zukünftig für Kinder und Jugendliche die Benutzung der Bibliothek frei 
sein soll. Für sie ist wie bisher nur ein einmaliges Anmeldeentgelt von 2,50 € zu 
zahlen. 
 
Weiterhin ist beabsichtigt, die Artothek der Stadt Kassel, die bislang dem documenta 
Archiv angegliedert war, organisatorisch zum 01.01.2007 der Stadtbibliothek der 
Stadt Kassel zuzuordnen. Dies soll geschehen, um die vorhandenen Exponate einer 
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breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Gleichzeitig wird das erhobene 
Entgelt für die Entleihe pro Exponat neu festgesetzt. Außerdem werden die auch 
bisher schon erhobenen Versäumnisgebühren bei Überschreiten der Leihfrist 
angehoben. 
 
Eine Synopse aus der die Höhe der bisher erhobenen Entgelte für die Nutzung der 
Stadtbibliothek sowie der Artothek hervorgeht, ist als Anlage 2 beigefügt. 
 
Der Magistrat hat der Vorlage in seiner Sitzung am 15.01.2007 zugestimmt. 
 
 
 
 
Bertram Hilgen 
Oberbürgermeister 


